
Gesuch für Beiträge an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung  

  

Gemäss Reglement für die Ausrichtung von Beiträgen an die familien- und schulergänzende 
Kinderbetreuung unterstützt die Gemeinde Buchs Erziehende einkommensabhängig mit 
Subventionen an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung.   
  
Wenn Sie von diesem Angebot profitieren möchten, führen Sie bitte folgende Schritte aus: 

1. Erkundigen Sie sich bei einer Kinderbetreuungsinstitution und lassen Sie sich einen freien 
    Betreuungsplatz für Ihr Kind bestätigen (Reservation).  
  

2. Reichen Sie das vorliegende ausgefüllte Gesuch mit den vollständigen Beilagen ein. Mit dem 
    Entscheid der Gemeinde über den Beitrag der Gemeinde an die familien- und schulergänzende 
    Kinderbetreuung können Sie den vorgemerkten Platz in der Kinderbetreuungsinstitution definitiv 
    anmelden.  
 
Wichtig: Nur vollständig eingereichte Gesuche können geprüft werden. Unvollständige Gesuche 
werden zurückgewiesen.  
  
3. Melden Sie sich bei der Kinderbetreuungsinstitution definitiv an (Anmeldung).  
  
Bitte füllen Sie die nachfolgenden Angaben wahrheitsgetreu aus. Bei falschen Angaben entfällt Ihr 
Anspruch auf Beiträge. Bereits ausbezahlte Beiträge werden zurückgefordert. Ihre Angaben werden 
vertraulich behandelt.  
  
Das Gesuch ist mit den Beilagen einzureichen an: 

Abteilung Finanzen, Mitteldorfstrasse 69, Postfach 95, 5033 Buchs  

Bei Fragen steht Ihnen diese Abteilung gerne zur Verfügung.  

  

   



 Kind 1 Kind 2 Kind 3 

Familienname    

Vorname    

Geschlecht 
(männlich / weiblich) 

   

Geburtsdatum    

Adresse  

Plätze reserviert in 
Krippe oder Hort 

   

Anzahl ganze Tage    

Anzahl halbe Tage mit 
Mittagessen 

   

Anzahl halbe Tage ohne 
Mittagessen 

   

Mittagstisch, an 
welchen Tagen 

   

 

Mutter: 

Familienname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Adresse  

Telefon privat 
Natel-Nr.  
E-Mail 
 

 

Arbeitssituation/ 
Erwerbstätigkeit in % 

 

Arbeitgeber  

 

  



Vater: 

Familienname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Adresse  

Telefon privat 
Natel-Nr.  
E-Mail 
 

 

Arbeitssituation/ 
Erwerbstätigkeit in % 

 

Arbeitgeber  

 

Familiensituation:  

  

Die Eltern sind: 

verheiratet   geschieden    getrennt lebend  

  unverheiratet (ein Elternteil alleinerziehend)  

 unverheiratet aber im gleichen Haushalt lebend (Konkubinat)  

 im Konkubinat mit neuer/m Lebenspartner/in lebend (nicht Kindsmutter/Kindsvater)  

Elterliche Sorge 

  die elterliche Sorge steht den Eltern gemeinsam zu  

  die elterliche Sorge steht alleine   der Mutter    dem Vater zu  

Alimente 

Höhe der monatlichen Alimente: _____________________________________________ 

 Wie sind die Alimente geregelt? 

 Scheidungsurteil/Trennungsurteil    Unterhaltsvertrag  

 Zahlung der Alimente durch  Mutter Vater    Alimentenbevorschussung  

 Bitte Vertragskopie beilegen  

 

 Beziehen Sie Sozialhilfe? 

 Ja     Nein  

  



  

_______________________________________ _______________________________ 

Ort/Datum:        Unterschrift/en:  

  

  

Beilagen: 

- Steuerveranlagung der Steuerperiode__________ 

  Vorlage der letzten definitiven Steuerveranlagung inkl. Veranlagungsdetails. Steuerveranlagungen 
   nach Ermessen werden nicht berücksichtigt und können nicht eingereicht werden.  
 
  Liegt die letzte definitive Steuerveranlagung mehr als 2 Jahre zurück, ist zusammen mit dieser auch 
  eine Kopie der noch nicht definitiv veranlagten Steuererklärung einzureichen.  
 
- Bestätigung über einen Betreuungsplatz (Reservation) 
- Scheidungsurteil/Trennungsurteil, Unterhaltsvertrag, wenn vorhanden 
- Verfügung der Alimentenbevorschussung, wenn vorhanden  
- Arbeitsverträge oder Bestätigung des Arbeitgebers über das Arbeitspensum in Prozenten 
- Lohnabrechnungen, wenn eine Erwerbstätigkeit neu aufgenommen wurde 
- notwendige Belege bei Quellenbesteuerten (Arbeitsvertrag, Lohnausweis, Bankauszüge, Belege 
  über allfällige Versicherungsleistungen, Einkünfte aus Liegenschaften, Berufsunkosten, Schuldzinsen 
  Unterhaltsbeiträge, Rentenleistungen, Einkaufsbeiträge an Säule 2, Beiträge Säule 3a etc.)   
 


